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Ibendahl, Werner (MI)

Betreff: Aufenthaltsrecht; Arbeitsvisa  für Angehörige der Westbalkanstaaten (§ 26 

Abs. 2 BeschV), Begriff der „unverzüglichen Ausreise“

Anlagen: Hinweise zum Visumsverfahren.pdf

 

Gesendet: Mittwoch, 1. Juni 2016 12:53 

An: Ausländerbehörden in Niedersachsen 

Betreff: Aufenthaltsrecht; Arbeitsvisa für Angehörige der Westbalkanstaaten (§ 26 Abs. 2 BeschV), Begriff der 

„unverzüglichen Ausreise“ 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die deutschen Auslandsvertretungen in den Westbalkanstaaten weisen in ihren Hinweisblättern aktuell 
darauf hin, dass bei Ausreisen nach dem 04.05.2016 keine „unverzügliche Ausreise“ mehr im Sinne der 
o.a. Vorschrift vorliegt (siehe Anlage). 

Nach Auskunft des BMI handelt es sich insofern um eine – widerlegbare – Regelvermutung, d.h. dass die 
Auslandsvertretungen bei Ausreisen nach dem 04.05.2016 davon ausgehen, dass eine „unverzügliche 
Ausreise“ nicht mehr vorliegt. Dessen ungeachtet können allerdings die Ausländerbehörden im Einzelfall 
feststellen, dass eine nach dem 04.05.2016 erfolgte Ausreise noch als „unverzüglich“ im Sinne des § 26 
Abs. 2 BeschV anzusehen ist. In diesen Fällen ist durch die Ausländerbehörde eine entsprechende 
Bescheinigung auszustellen. 
 
Soweit Sie in begründeten Einzelfällen also zu dem von obiger Regelvermutung abweichendem Ergebnis 
kommen, bitte ich, den Betroffenen neben einer Vorabzustimmung gemäß § 31 Abs. 3 AufenthV auch eine 
entsprechende Bescheinigung auszustellen, dass noch eine „unverzügliche Ausreise“ im Sinne des § 26 
Abs. 2 BeschV vorliegt. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Zusatz für den LK Aurich:      Auf Ihren Bericht vom 31.05.2016 nehme ich Bezug. 

 

Gruß, Werner Ibendahl  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
- Referat 14 (Ausländer- und Asylrecht) -  
Telefon: (0511) 120 - 6470  
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de 
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